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Gamma GT Wert ist sehr hoch.  

Bei der GammaGT (Gamma Glutamyl Transferase) handelt es sich um ein Enzym aus der  

Leber. Eine Erhöhung des GammaGT Wertes tritt nur auf, wenn eine toxische Schädigung  

der Leberzelle vorliegt. Im Gegensatz zum CDT Werte, der schon z.B. schon ab 3 Bier/d  

ansteigt, ist für das Ansteigen des GammaGT Wertes ein wesentlich höherer  

Alkoholkonsum erforderlich. Wie hoch die Alkoholmenge sein muss, damit eine GammGT  

Erhöhung im Blut erhöht messbar ist, ist individuell verschieden. Eine isolierte GammaGT  

Erhöhung (ohne Erhöhung der anderen Leberwerte) ist typisch für eine toxische  

Schädigung der Leber durch Alkohol.   

Diese isolierte Erhöhung des Gamma Gt Wertes (wie im vorliegenden Fall gegeben) ist  

zwar nicht beweisend für eine alkoholbedingte Leberschädigung, dazu müsste auch ein  

erhöhter CDT Wert vorliegen (der CDT Wert war aber auf Grund des Vorliegens einer  

Genvariante nicht messbar). Der stark erhöhte GammaGT Wert ist aber ein deutlicher  

Hinweis darauf, eine regelmäßiger sehr hoher Alkoholkonsum vorliegt. Dieser sehr hohe  

tägliche Alkoholkonsum wird auch von Hrn. A nicht beschritten (tägliche  

Zufuhr von 5-10 Alkoholeinheiten a 20 g).  

Zu b).  

Durch die sehr hohe tägliche Alkoholzufuhr bildet sich eine sogenannte Toleranz  

„(Trinkfestigkeit“) aus. Das bedeutet, dass schrittweise die Alkoholzufuhr gesteigert  

werden muss, um die gleiche Wirkung zu verspüren (da bei regelmäßigem Trinkkonsum  

die psychoaktive Wirkung des Alkohols nachlässt).  

Als Folge schätzt der Betroffenen seine eigene Fahrtauglichkeit falsch ein.  

Hr. A spürt nach eigener Angabe die erste Alkoholwirkung erst bei drei großen  

Bier (bei einem Körpergewicht von 60 kg). Diese Schwelle der ersten Alkoholwirkung ist  

bei alkoholabstinenten Personen oder Personen, die nur unregelmäßig Alkohol trinken,  

jedenfalls wesentlich niedriger. Das weist ebenfalls deutlich darauf hin, dass eine erhöhte  

Alkoholtoleranz vorliegt.  

Weiters gibt er an, dass er zukünftig bei Inbetriebnahme eines KFZ darauf achten zu  

wollen, nicht zu viel zu trinken sondern zwischen „0,5 und 08 Promille zu liegen“.   

 

Eine Trennung zwischen Inbetriebnahme eines KFZ und der Zufuhr von Alkohol ist somit  

keinesfalls gegeben. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass er die Gefährlichkeit seiner  

Handlung am 01.06.2019 auf einer Skala von 1-10 mit 1 angibt (also sehr niedrig).  

Zusammenfassung:  

Der § 14 Abs. 1 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung lautet:  

§ 14.  
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(1) Personen, die von Alkohol, einem Sucht- oder Arzneimittel abhängig sind oder den 

Konsum dieser Mittel nicht  

so weit einschränken können, daß sie beim Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht 

beeinträchtigt sind, darf, soweit nicht  

Abs. 4 anzuwenden ist, eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden. 

Personen, bei denen der Verdacht  

einer Alkohol-, Suchtmittel- oder Arzneimittelabhängigkeit besteht, haben eine fachärztliche 

psychiatrische  

Stellungnahme beizubringen.  

Hr. A kann die Zufuhr von Alkohol und die Inbetriebnahme eines KFZ nicht  

ausreichend trennen, er nimmt eine Beeinträchtigung durch Alkoholkonsum sogar bewusst  

in Kauf. Dieser Umstand wird noch dadurch bestärkt, dass er infolge  

Alkoholtoleranzbildung die Wirkung von Alkohol nicht mehr richtig wahrnehmen und  

einschätzen kann.  

Gemäß § 14 Abs. 1 ist darf ihm eine Lenkberechtigung daher nicht erteilt werden.  

Zu dieser Einschätzung ist auch Verkehrspsychologische Untersuchung vom 10.01.2020  

gekommen: „Die Bereitschaft zur Verkehrsanpassung ist somit derzeit noch in  

unzureichendem Ausmaß gegeben.“ 

 

Das Landesverwaltungsgericht geht aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens 

von folgenden maßgeblichen Feststellungen aus: 

 

Der am *** geborene Beschwerdeführer ist seit 1982 Inhaber einer Lenkberechtigung 

der Klasse A, B sowie seit 1992 der Klasse CE, ihm fehlt (derzeit) die 

gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen, zumal er zu keiner 

ausreichender Trennung zwischen Inbetriebnahme eines KFZ und Alkoholaufnahme 

in der Lage ist. Der Beschwerdeführer gab bei der verkehrspsychologischen 

Untersuchung am 10.01.2020 an, dass er täglich auf 5 bis 10 alkoholische Getränke 

komme, er eine erste Alkoholeinwirkung nach 3 großen Bier, dies bei einer 

Körpergröße von 172 cm und einem Gewicht von 60 kg spüre. In Zukunft wolle er 

darauf achten, zwischen 0,5 und 0,8 Promille beim Autofahren zu liegen.  

 

Nach der Beurteilung des medizinischen Amtssachverständigen fällt der 

Beschwerdeführer zumindest in die Kategorie „Personen mit problematischem 

Alkoholkonsum“, zumal er 100 bis 200 g Alkohol täglich zu sich nimmt. Er kann somit 
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die Zufuhr von Alkohol und die Inbetriebnahme eines KFZ nicht ausreichend trennen, 

nimmt eine Beeinträchtigung durch Alkoholkonsum sogar bewusst in Kauf (nur so viel 

zu trinken, dass er zwischen 0,5 und 0,8 Promille beim Lenken eines Kraftfahrzeuges 

liegt). Dieser Umstand wird noch dadurch bestärkt, dass er in Folge von 

Alkoholtoleranzbildung die Wirkung von Alkohol nicht mehr richtig wahrnehmen und 

einschätzen kann. Zu dieser Einschätzung ist auch die verkehrspsychologische 

Untersuchung gekommen. 

 

3. Beweiswürdigung: 

 

Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf die unbedenklichen und unstrittigen 

Inhalte des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde, in dem sowohl die 

verkehrspsychologische Stellungnahme, als auch das amtsärztliche Gutachten, als 

auch das im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eingeholte amtsärztliche Gutachten 

enthalten sind. Das im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eingeholte amtsärztliche 

Gutachten wurde dem Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme übermittelt und wurde 

ihm Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Der Beschwerdeführer äußerte 

sich dazu nicht.  

 

4. Rechtlich folgt dazu: 

 

Die für den gegenständlichen Beschwerdefall maßgeblichen Bestimmungen des 

Führerscheingesetzes (FSG) lauten auszugsweise wie folgt: 

 

„Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung einer Lenkberechtigung 

§ 3. (1) Eine Lenkberechtigung darf nur Personen erteilt werden, die: 

           1. […] 

           3. gesundheitlich geeignet sind, ein Kraftfahrzeug zu lenken (§§ 8 und 9), 

[…] 

Gesundheitliche Eignung 

§ 8. (1) Vor der Erteilung einer Lenkberechtigung hat der Antragsteller der Behörde ein ärztliches 
Gutachten vorzulegen, daß er zum Lenken von Kraftfahrzeugen gesundheitlich geeignet ist. Das ärztliche 
Gutachten hat auszusprechen, für welche Gruppe(n) von Lenkberechtigungen der Antragsteller gesundheitlich 
geeignet ist, darf im Zeitpunkt der Entscheidung nicht älter als 18 Monate sein und ist von einem in die 
Ärzteliste eingetragenen sachverständigen Arzt gemäß § 34 zu erstellen. Die militärärztliche Feststellung der 
gesundheitlichen Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges einer oder mehrerer Gruppe(n) gilt für die Dauer 
von 18 Monaten ab ihrer Ausstellung auch als solches ärztliches Gutachten. 

(2) Sind zur Erstattung des ärztlichen Gutachtens besondere Befunde oder im Hinblick auf ein 
verkehrspsychologisch auffälliges Verhalten eine Stellungnahme einer verkehrspsychologischen 
Untersuchungsstelle erforderlich, so ist das ärztliche Gutachten von einem Amtsarzt zu erstellen; der 
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Antragsteller hat diese Befunde oder Stellungnahmen zu erbringen. Wenn im Rahmen der amtsärztlichen 
Untersuchung eine sichere Entscheidung im Hinblick auf die gesundheitliche Eignung nicht getroffen werden 
kann, so ist erforderlichenfalls eine Beobachtungsfahrt anzuordnen. 

(3) Das ärztliche Gutachten hat abschließend auszusprechen: 

„geeignet“, „bedingt geeignet“, „beschränkt geeignet“ oder „nicht geeignet“. Ist der Begutachtete nach dem 
ärztlichen Befund 

 1. … 

 2. … 

 3. … 

 4. zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer oder mehrerer Klassen nicht geeignet, so hat das Gutachten 
„nicht geeignet“ für die entsprechenden Klassen zu lauten. 

 

… 

5. Abschnitt 

Entziehung, Einschränkung und Erlöschen der Lenkberechtigung 

Allgemeines 

 

§ 24. (1) Besitzern einer Lenkberechtigung, bei denen die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Lenkberechtigung (§ 3 Abs. 1 Z 2 bis 4) nicht mehr gegeben sind, ist von der Behörde entsprechend den 
Erfordernissen der Verkehrssicherheit 

 1. die Lenkberechtigung zu entziehen oder 

 2. die Gültigkeit der Lenkberechtigung durch Auflagen, Befristungen oder zeitliche, örtliche oder sachliche 
Beschränkungen einzuschränken. Diesfalls ist gemäß § 13 Abs. 5 ein neuer Führerschein auszustellen. 

Für den Zeitraum einer Entziehung der Lenkberechtigung für die Klassen A1, A2, A, B oder F ist auch das 
Lenken von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen unzulässig, es sei denn es handelt sich 

 1. um eine Entziehung gemäß § 24 Abs. 3 achter Satz oder 

 2. um eine Entziehung der Klasse A mangels gesundheitlicher Eignung, die ausschließlich mit dem Lenken 
von einspurigen Kraftfahrzeugen zusammenhängt. 

Bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen kann von der Entziehung der Klasse AM hinsichtlich der 
Berechtigung zum Lenken von Motorfahrrädern abgesehen werden. Dies ist auch dann möglich, wenn der 
Betreffende die Lenkberechtigung für die Klasse AM nur im Wege des § 2 Abs. 3 Z 7 besitzt. 

(2) Die Entziehung oder Einschränkung der Lenkberechtigung kann auch nur hinsichtlich bestimmter 
Klassen ausgesprochen werden, wenn der Grund für die Entziehung oder Einschränkung nur mit der Eigenart 
des Lenkens dieser bestimmten Klasse zusammenhängt. Die Entziehung bestimmter Klassen ist, wenn zumindest 
noch eine weitere Lenkberechtigung aufrecht bleibt, in den Führerschein einzutragen. Eine Entziehung der 
Lenkberechtigung für die Klasse B zieht jedenfalls eine Entziehung für die Klassen C (C1) CE(C1E), D(D1) und 
DE(D1E) nach sich, eine Entziehung einer der Klassen C (C1) CE(C1E), D(D1) oder DE(D1E) zieht die 
Entziehung der jeweils anderen Klasse nach sich. 

(3) Bei der Entziehung oder Einschränkung der Lenkberechtigung kann die Behörde begleitende 
Maßnahmen (Nachschulung und dgl.) oder die Beibringung eines amtsärztlichen Gutachtens über die 
gesundheitliche Eignung anordnen. Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a eine 
Nachschulung anzuordnen: 

 1. wenn die Entziehung in der Probezeit (§ 4) erfolgt, 

 2. wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung innerhalb von zwei Jahren oder 

 3. wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 oder 1a StVO 1960. 

Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a und sofern es sich nicht um einen 
Probeführerscheinbesitzer handelt, bei der erstmaligen Übertretung gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 ein 
Verkehrscoaching zur Bewusstmachung der besonderen Gefahren des Lenkens von Kraftfahrzeugen unter 
Alkoholeinfluss oder Suchtgiftbeeinträchtigung und dessen Folgen, bei Begehung einer Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der Begehung einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b 
StVO 1960 jedoch eine Nachschulung anzuordnen. Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens kann die 
Beibringung der erforderlichen fachärztlichen oder einer verkehrspsychologischen Stellungnahme aufgetragen 
werden. Bei einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 ist unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a 
zusätzlich die Beibringung eines von einem Amtsarzt erstellten Gutachtens über die gesundheitliche Eignung 
gemäß § 8 sowie die Beibringung einer verkehrspsychologischen Stellungnahme anzuordnen. Wurde eine dieser 
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Anordnungen innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt oder wurden die zur Erstellung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen Befunde nicht beigebracht oder wurde die Mitarbeit bei Absolvierung der 
begleitenden Maßnahme unterlassen, so endet die Entziehungsdauer nicht vor Befolgung der Anordnung. Wurde 
von einem Probeführerscheinbesitzer die Anordnung der Nachschulung nicht befolgt oder die Mitarbeit bei 
dieser unterlassen, so ist die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. Wurde die 
Anordnung der Absolvierung der fehlenden Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt oder wurde dabei die 
Mitarbeit unterlassen, so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für die die angeordnete(n) Stufe(n) nicht 
absolviert wurde(n), bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. Eine diesbezügliche Entziehung der 
Klasse B zieht jedenfalls eine Entziehung der Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) nach sich. Die 
Anordnung der begleitenden Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens hat entweder im Bescheid, mit dem die 
Entziehung oder Einschränkung ausgesprochen wird, oder in einem gesonderten Bescheid zugleich mit dem 
Entziehungsbescheid zu erfolgen. Die Behörde hat eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer das 
Verkehrscoaching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrscoaching nicht innerhalb dieser Frist absolviert, hat die 
Behörde die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. 

(3a) Stellt sich im Laufe des gemäß Abs. 3 durchgeführten Entziehungsverfahrens heraus, dass der 
Betreffende von Alkohol abhängig ist, ist von einer Anordnung oder Absolvierung der noch nicht 
durchgeführten Untersuchungen oder Maßnahmen abzusehen. Vor der Wiederausfolgung des Führerscheines 
oder der Wiedererteilung der Lenkberechtigung nach einer solchen Entziehung hat der Betreffende jedoch alle 
bereits angeordneten Maßnahmen und Untersuchungen zu absolvieren. Maßnahmen oder Untersuchungen, die 
anzuordnen gewesen wären, von denen gemäß Satz 1 aber abgesehen wurde, sind von der Behörde anzuordnen 
und ebenfalls zu absolvieren. 

(4) Bestehen Bedenken, ob die Voraussetzungen der gesundheitlichen Eignung noch gegeben sind, ist ein 
von einem Amtsarzt erstelltes Gutachten gemäß § 8 einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung 
einzuschränken oder zu entziehen. Bei Bedenken hinsichtlich der fachlichen Befähigung ist ein Gutachten 
gemäß § 10 einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung zu entziehen. Leistet der Besitzer der 
Lenkberechtigung innerhalb der festgesetzten Frist einem rechtskräftigen Bescheid, mit der Aufforderung, sich 
amtsärztlich untersuchen zu lassen, die zur Erstattung des amtsärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde zu 
erbringen oder die Fahrprüfung neuerlich abzulegen, keine Folge, ist ihm die Lenkberechtigung bis zur 
Befolgung der Anordnung zu entziehen. 

…. 

 

Dauer der Entziehung 

§ 25. (1) Bei der Entziehung ist auch auszusprechen, für welchen Zeitraum die Lenkberechtigung entzogen 
wird. Dieser ist auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens festzusetzen. Endet die Gültigkeit der 
Lenkberechtigung vor dem Ende der von der Behörde prognostizierten Entziehungsdauer, so hat die Behörde 
auch auszusprechen, für welche Zeit nach Ablauf der Gültigkeit der Lenkberechtigung keine neue 
Lenkberechtigung erteilt werden darf. 

(2) Bei einer Entziehung wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung ist die Dauer der Entziehung auf 
Grund des gemäß § 24 Abs. 4 eingeholten Gutachtens für die Dauer der Nichteignung festzusetzen. 

[…]“ 

 

 

 

Die relevanten Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers für 

Wissenschaft und Verkehr über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen (Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung – FSG-GV 1997), 

BGBl. II Nr. 322/1997 idgF, lauten auszugsweise: 

 

Allgemeines 

§ 2. (1) … 

(2) Die verkehrspsychologische Untersuchung hat, je nach den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, den 
Gesichtspunkt der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit oder der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung 
besonders zu berücksichtigen. Sie kann in den Fällen des § 17 Abs. 3 Z 1 und 2 auf Grund einer positiven 
Kurzuntersuchung (Screening) abgekürzt werden. 
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(3) ... 

(4) Bei der Erstellung des ärztlichen Gutachtens darf keine fachärztliche oder verkehrspsychologische 
Stellungnahme miteinbezogen werden, die älter als sechs Monate ist. Aktenkundige Vorbefunde sind jedoch 
heranzuziehen, um einen etwaigen Krankheitsverlauf beurteilen zu können. Zu diesem Zweck hat die Behörde 
dem Sachverständigen bei Nachuntersuchungen in diese Vorbefunde Einsicht zu gewähren. 

(5) ... 

 

Allgemeine Bestimmungen über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen 

§ 3. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer bestimmten Fahrzeugklasse im Sinne des § 8 FSG 
gesundheitlich geeignet gilt, wer für das sichere Beherrschen dieser Kraftfahrzeuge und das Einhalten der für das 
Lenken dieser Kraftfahrzeuge geltenden Vorschriften 

 1. die nötige körperliche und psychische Gesundheit besitzt, 

 2. die nötige Körpergröße besitzt, 

 3. ausreichend frei von Behinderungen ist und 

 4. aus ärztlicher Sicht über die nötige kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit verfügt. 

Kraftfahrzeuglenker müssen die für ihre Gruppe erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen erfüllen. Um die gesundheitliche Eignung nachzuweisen, ist der Behörde ein 
ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 oder 2 FSG vorzulegen. 

(2) Die ärztliche Untersuchung ist in der Regel mit den einem Arzt für Allgemeinmedizin üblicherweise zur 
Verfügung stehenden Untersuchungsbehelfen durchzuführen. Die Untersuchung umfaßt jedenfalls 

 1. die Erhebung der Krankheitsgeschichte, bezogen auf die gesundheitliche Eignung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen; 

 2. den Gesamteindruck – zusammengesetzt aus Motorik, Mimik, Gestik, Koordination und 
Sprachvermögen; 

 3. die Größe und das Gewicht; 

 4. eine Sehschärfenkontrolle ohne Sehbehelf sowie eine grobe Überprüfung des Gesichtsfeldes; falls die 
angegebenen Mindestsehschärfen unterschritten werden, zusätzlich eine Sehschärfekontrolle mit 
Sehbehelf. Bei Brillenträgern der Gruppe 2 ist die Brillenstärke zu bestimmen; wenn dem 
sachverständigen Arzt die erforderlichen Untersuchungsbehelfe nicht zur Verfügung stehen, ist eine 
Brillenglasbestimmung eines Augenoptikers oder ein augenfachärztlicher Befund beizubringen; die 
Brillenglasbestimmung oder der augenfachärztliche Befund dürfen zum Zeitpunkt der Untersuchung 
nicht älter als sechs Monate sein; 

 5. einen Hörtest mit Konversationssprache (ein Meter für Lenker der Gruppe 1, sechs Meter für Lenker der 
Gruppe 2); 

 6. eine Herzkreislaufkontrolle durch Blutdruckmessung und Pulszählung; 

 7. eine Kontrolle der Beweglichkeit der Extremitäten (insbesondere durch Kniebeugen, seitliches Bewegen 
der Arme, Griffunktion beider Hände); 

 8. eine Überprüfung auf Tremor. 

(3) Ergibt sich aus der Vorgeschichte oder anläßlich der Untersuchung der Verdacht auf das Vorliegen eines 
Zustandes, der die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen einschränken oder ausschließen würde, so ist 
gegebenenfalls die Vorlage allfälliger fachärztlicher oder verkehrspsychologischer Stellungnahmen zu 
verlangen. Diese Stellungnahmen sind bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen und im Gutachten in 
geeigneter Weise zu bewerten, wobei die zusätzlichen Risiken und Gefahren, die mit dem Lenken von 
Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 verbunden sind, besonders zu berücksichtigen sind. 

(4) Besitzer einer Lenkberechtigung, bei denen Erkrankungen oder Behinderungen festgestellt wurden, die 
nach den nachfolgenden Bestimmungen die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen ausschließen würden, 
gelten dann als geeignet zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1, wenn sie 

 1. während der, der Feststellung der Erkrankung oder Behinderungen unmittelbar vorangehenden zwei 
Jahre Kraftfahrzeuge tatsächlich gelenkt haben und 

 2. die Annahme gerechtfertigt ist, daß ein Ausgleich des bestehenden Mangels durch erlangte Geübtheit 
eingetreten ist. 

Der Eintritt dieses Ausgleichs und die Dauer des Vorliegens dieser Eignung ist durch das ärztliche Gutachten 
nötigenfalls im Zusammenhang mit einer Beobachtungsfahrt festzustellen und darf nur auf höchstens fünf Jahre 
ausgesprochen werden. Bestehen trotz der durchgeführten Beobachtungsfahrt noch Bedenken über die Eignung 
des zu Untersuchenden, ist zusätzlich eine verkehrspsychologische Stellungnahme zu seiner 
kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit einzuholen. 



 

- 11 - 

 
(5) Personen mit einer fortschreitenden Erkrankung kann eine Lenkberechtigung befristet erteilt oder 

belassen werden unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher Nachuntersuchungen. 
Die Auflage kann aufgehoben werden, sobald sich die Erkrankung oder Behinderung stabilisiert hat. 

… 

Gesundheit 

§ 5. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend gesund gilt eine Person, bei der keine der 
folgenden Krankheiten festgestellt wurde: 

 1. schwere Allgemeinerkrankungen oder schwere lokale Erkrankungen, die das sichere Beherrschen des 
Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften 
beeinträchtigen könnten, 

 2. organische Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, die das sichere Beherrschen des 
Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften 
beeinträchtigen könnten, 

 3. Erkrankungen, bei denen es zu unvorhersehbaren Bewußtseinsstörungen oder -trübungen kommt, 

 4. schwere psychische Erkrankungen gemäß § 13 sowie: 

 a) Alkoholabhängigkeit oder 

 b) andere Abhängigkeiten, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für 
das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten, 

 5. Augenerkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchtigen. 

(2) Wenn sich aus der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung zur Feststellung der Gesundheit gemäß 
Abs. 1 Z 1 ein krankhafter Zustand ergibt, der die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges einschränken oder 
ausschließen würde, ist gegebenenfalls eine fachärztliche Stellungnahme einzuholen; bei Erkrankungen gemäß 
Abs. 1 Z 2, 3 und 4 ist eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme einzuholen, die die kraftfahrspezifische 
Leistungsfähigkeit mitzubeurteilen hat. Bei Erkrankungen gemäß Abs. 1 Z 4 lit. a und b ist zusätzlich eine 
verkehrspsychologische Stellungnahme einzuholen. 

 

Alkohol, Sucht- und Arzneimittel 

§ 14. (1) Personen, die von Alkohol, einem Sucht- oder Arzneimittel abhängig sind oder den Konsum dieser 
Mittel nicht so weit einschränken können, daß sie beim Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht beeinträchtigt sind, 
darf, soweit nicht Abs. 4 anzuwenden ist, eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden. Personen, 
bei denen der Verdacht einer Alkohol-, Suchtmittel- oder Arzneimittelabhängigkeit besteht, haben eine 
fachärztliche psychiatrische Stellungnahme beizubringen. 

(2) Lenker von Kraftfahrzeugen, bei denen ein Alkoholgehalt des Blutes von 1,6 g/l (1,6 Promille) oder 
mehr oder der Atemluft von 0,8 mg/l oder mehr festgestellt wurde, haben ihre psychologische Eignung zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen durch eine verkehrspsychologische Stellungnahme nachzuweisen. 

(3) Personen, die ohne abhängig zu sein, in einem durch Sucht- oder Arzneimittel beeinträchtigten Zustand 
ein Kraftfahrzeug gelenkt haben, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden, es sei denn, sie 
haben ihre Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen durch eine verkehrspsychologische und eine fachärztliche 
Stellungnahme nachgewiesen. 

(4) Personen, die aus medizinischen Gründen Sucht- oder Arzneimittel erhalten, die geeignet sind, die 
Fahrtauglichkeit zu beeinträchtigen, darf nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme eine 
Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden. 

(5) Personen, die alkohol-, suchtmittel- oder arzneimittelabhängig waren oder damit gehäuften Mißbrauch 
begangen haben, ist nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme und unter der Auflage ärztlicher 
Kontrolluntersuchungen eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 zu erteilen oder wiederzuerteilen. 

 

 

Das Verwaltungsgericht hat seine Entscheidung in der zum Zeitpunkt seiner 

Entscheidung gegebenen Sach- und Rechtslage zu treffen (vgl. z.B. VwGH 

16.12.2015, Ro 2014/03/0083). 
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Grundsätzlich ist der Prüfungsumfang durch § 27 VwGVG beschränkt, und zwar 

dahingehend, als vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich der angefochtene 

Bescheid auf Grund des Beschwerdevorbringens zu prüfen ist. 

 

Voraussetzung für die Entziehung der Lenkberechtigung wegen mangelnder 

gesundheitlicher Eignung ist ein amtsärztliches Gutachten (im behördlichen 

Verfahren), das in schlüssiger Weise begründet, warum der Besitzer der 

Lenkberechtigung nicht mehr gesundheitlich geeignet ist, Kraftfahrzeuge einer 

bestimmten Klasse zu lenken (vgl. VwGH vom 23.04.2002, 2001/11/0321). 

 

Stützt sich das amtsärztliche Gutachten auf die Stellungnahme einer 

verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle, oder eine fachärztliche 

Stellungnahme, hat es sich mit diesen Stellungnahmen nachvollziehbar 

auseinanderzusetzen; eine verkehrspsychologische Stellungnahme bzw. eine 

fachärztliche Stellungnahme hat daher Hilfsfunktion für die ärztliche Beurteilung im 

Rahmen des erforderlichen amtsärztlichen Gutachtens. Soll die gesundheitliche 

Eignung verneint werden, hat das amtsärztliche Gutachten also eine 

Auseinandersetzung mit einer (sei es verkehrspsychologischen, sei es 

fachärztlichen) Stellungnahme zu enthalten (VwGH vom 01.03.2016,  

Ra 2015/11/0120, mwN).  

 

Das im Zuge des Behördenverfahrens eingeholte amtsärztliche Gutachten nimmt 

Bezug auf die im Verfahren eingeholten und beigebrachten Stellungnahmen, aus 

denen hervorgeht, dass bei dem Beschwerdeführer eine mangelnde 

Verkehrsanpassung sowie eine unzureichende Trennung von Konsum von Alkohol 

und Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges vorliegen. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich geht auf Grund des schlüssigen und 

nachvollziehbaren Gutachtens des Amtssachverständigen davon aus, dass beim 

Beschwerdeführer die gesundheitliche Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges 

derzeit nicht gegeben ist, für die Feststellung der Wiedererlangung der 

gesundheitlichen Eignung ein befürwortendes amtsärztliches Gutachten sowie eine 

verkehrspsychologische Untersuchung mit positivem Ergebnis erforderlich ist. 

 


